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Baudirektion
Kanton Zürich TBA

PLANVERWALTUNG
PBG

Meilen 0156-0050

6880. Bau- und Niveaulinien. Am 1. September 1971 er- Meilen
suchte der Gemeinderat Meilen um Genehmigung seines Be-   
Schlusses vom 2. März 1971 betreffend

) Festsetzun   on Bau- und Niveaulinien an der Grueb-
trasse III. KL, Teilstrecke auf der Grueb bis projektierte

un benannte Strasse im Rossbrunnen,
b) Festsetzun  von Baulinien an der projektierten unbe¬

nannten Strasse im Rossh unnen, Teilstrecke Grueb-
strasse bis Bergstra se.
Das  esetzliche Festsetzun sverfahren wurde ordnun s¬

emäss durch eführt. Die projektierte unbenannte Strasse im
Rossbrunnen soll an die Ber  t asse I. Kl. Nr. 2 an eschlossen
werden, und zwar zwischen und sehr nahe der beiden beste¬
henden Anschlüsse der Nebenstrassen Kat.-N n. 7396 und
7400. Dies hat zur Fol e, dass spätestens beim Bau der neuen
Strasse im Rossbrunnen die beiden bestehenden Anschlüsse an
die Bergstrasse auf ehoben werden müssen. Im übri en  ibt
die technische Ueberprüfun  der Vorla e zu keinen Bean¬
tandungen Anlass. Der Genehmi un  steht unter dem er¬

wähnten Vo behalt nichts im Wege.
Auf Antrag der Di ektion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierun srat:
I. Der Beschluss des Gemeinderates Meilen vom 2. März

1971 betreffend
a) Festsetzun  von Bau- und Niveaulinien an der Grueb-

strasse III. KL, Teilstrecke auf der Grueb bis projektierte
unbenannte Strasse im Rossb unnen,

b) Festsetzung von Baulinien an der projektierten unbenann¬
ten Strasse im Rossbrunnen, Teilstrecke Gruebstrasse bis
Bergstrasse,

wird  emäss den eingereichten Planen genehmigt.
II. Der Gemeinderat Meilen wird eingeladen, die vorste¬

hende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen.
III. Mitteilung an den Gemeinderat Meilen unter Rück¬

sendun  je eines Planexemplars mit Genehmi ungsvermerk,
den Bezirksrat Meilen sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zürich, den 16. Dezember 1971.

Vor dem Regierungsrat,
Der Staatsschreiber:

i. V.

Dr. J. Schlüpfer


